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A 0124/2022 (STK) 
Auftrag fraktionsübergreifend: Standesinitiative zu "Teilnahme am Parlamentsbe-

trieb während dem Mutterschaftsurlaub" (06.07.2022)  

 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Kantonsrat eine Standesinitiative mit folgendem 
Wortlaut zu unterbreiten: «Die Bundesgesetzgebung soll so angepasst werden, dass Frauen 
ihre politischen Parlamentsmandate (auf allen drei staatspolitischen Ebenen) während des 
Mutterschaftsurlaubs wahrnehmen können, ohne die Mutterschaftsentschädigung und den 
Mutterschutz zu verlieren.». 
 
Begründung 06.07.2022: schriftlich. 
 
In einem Bundesgerichtsurteil wurde entschieden, dass Parlamentarierinnen im Mutter-
schaftsurlaub ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung aus dem Hauptberuf verlieren, 
wenn sie während des Mutterschaftsurlaubs ein politisches Amt ausüben.  
Die Bestimmungen des Mutterschutzes und der Mutterschaftsentschädigung sind wichtige 
Errungenschaften, die nicht gefährdet werden dürfen. 
Diese Auslegung des Bundesgerichtes ist jedoch nicht mehr zeitgemäss und entspricht in kei-
ner Weise dem Ideal unseres politischen Milizsystems. Parlamentarische Arbeit wird kaum aus 
einem finanziellen Anreiz heraus geleistet, sondern als Beitrag zum Funktionieren unserer 
direkten Demokratie. Der Wählerauftrag und die Amtspflicht sind hier höher zu gewichten 
als versicherungstechnische Fragestellungen. Das Urteil schafft eine zusätzliche Hürde, um 
junge Frauen zu motivieren, in politischen Ämtern aktiv zu werden. Frauen und junge Men-
schen sind auf allen politischen Ebenen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert und die Be-
strebungen der Parteien, dies zu ändern, werden mit diesem Urteil weiter erschwert. Um das 
politische Kräfteverhältnis nicht zu verschieben, müssten Parteien faktisch jungen Müttern 
einen Rücktritt vom politischen Amt nahelegen.  
Die Einschränkungen, die sich aus dem Urteil ergeben, wirken sich auf kommunaler und kan-
tonaler Ebene noch deutlich stärker aus, da hier die Entschädigung in keinem Fall als Haupt-
erwerb dienen können. Der politische Betrieb ist entsprechend so organisiert, dass der 
Hauptberuf mit möglichst wenigen Einschränkungen weiter ausgeführt werden kann. Eine 
Teilnahme von jungen Müttern am parlamentarischen Betrieb beschränkt sich auf wenige 
Absenzen und gefährdet daher weder den arbeitsrechtlichen Mutterschutz noch das Kindes-
wohl.  
Mit der geltenden Regelung gemäss Bundesrecht ist es für die Kantone und Gemeinden un-
möglich, pragmatische individuelle Lösungen für junge Mütter zu finden. Daher fordern wir 
mit dieser Standesinitiative eine Anpassung der Bundesgesetzgebung, um diesen unbefriedi-
genden Zustand möglichst rasch zu beseitigen und damit unser Milizsystem zu stärken.  
 
 
Unterschriften: 1. Anna Engeler, 2. Marlene Fischer, 3. Nicole Wyss, Melina Aletti, Markus 
Ammann, Matthias Anderegg, Johanna Bartholdi, Remo Bill, Daniel Cartier, Janine Eggs, Rea 
Eng-Meister, Simon Esslinger, Heinz Flück, Myriam Frey Schär, Patrick Friker, Silvia Fröhlicher, 
Thomas Fürst, Kuno Gasser, David Gerke, Christian Ginsig, Fabian Gloor, David Häner, Philipp 
Heri, Karin Kälin, Karin Kissling, Edgar Kupper, Barbara Leibundgut, Marco Lupi, Thomas 
Lüthi, Rebekka Matter-Linder, Tamara Mühlemann Vescovi, Stefan Nünlist, Michael Ochsen-



 

 

bein, Daniel Probst, Stephanie Ritschard, Franziska Rohner, Jennifer Rohr, Farah Rumy, Simo-
ne Rusterholz, Christof Schauwecker, Sarah Schreiber, Beat Späti, Luzia Stocker, Mathias Stri-
cker, Daniel Urech, Nadine Vögeli, Susan von Sury-Thomas, Marie-Theres Widmer, Barbara 
Wyss Flück (49) 


